V/0569/2024 DER OBERBURGERMEISTER

STADT |l MONSTER

Amt flr Mobilitdt und Tiefbau

Offentliche Beschlussvorlage 24.10.2024

Ihr/e Ansprechpartner/in:
Frau Szeike

Telefon: 492-6645
Szeike@stadt-muenster.de

Betrifft

KolmarstralRe/Ronnebergweg zwischen Saarbrucker Strale und Elsasser Stralle
- Planungs- und Baubeschluss Stral3enbau -

Beratungsfolge

112.11.2024  Bezirksvertretung Miinster-Mitte Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

l. Sachentscheidung:

Der aufgestellten Planung (Lageplan Nr. 11321, Blatt 1-2 (2) und Ausbauquerschnitte Nr. 11323, Blatt
1 (1) vom 16.11.2023, Stand 28.05.2024, Anlage 2) und der baulichen Ausflihrung wird zugestimmt.

Il. Finanzielle Auswirkungen:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Stadt Munster Baukosten in Hohe von ca. 1.010.000 €
entstehen. Dem gegenulber stehen Einnahmen in Hohe von ca. 618.000 €.
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Die v. g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren:

Teilfinanzplan

Haush.-

Betrag

Nr. Bezeichnung jahr € Bemerkungen
Produktgruppe 1201 | Bereitstellung von Verkehrsfla-
chen und -anlagen
Investitionsmalnah- 0007 | Verkehrsflachen,
me Neubau und Erneuerung
Auszahlungen 2025 505.000
2026 505.000
Investitionsmalnah- | 0005 | StralRenbaubeitrage nach KAG
me
Einzahlungen 2027 467.000 | Kolmarstralte
2027 151.000 | Ronnebergweg
(Zuwendungen
des Landes
NRW)
Saldo
392.000

Die zur Finanzierung erforderlichen Ermachtigungen sind im Haushaltsplanentwurf 2025 bei den o.g.
InvestitionsmalRnahmen und den u.g. Produktgruppen veranschlagt. Es wird zur Kenntnis genommen,
dass die Beschlussausflhrung unter dem Vorbehalt steht, dass der Rat im Rahmen der Haushalts-
satzung 2025 bzw. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Ermachtigungen bereitstellt.

Teilergebnisplan

Nr. Bezeichnung H.aush.- Betrag |Bemerkungen
jahr €
Produktgruppe 1201 | Bereitstellung von Verkehrsfla-
chen und -anlagen
Zeile 02 |[Zuwendungen und allgemeine 2027 ff. 15.450 | Folgeertrag
Umlagen
Zeile 13 | Aufwendungen fur Sach- und 2027 ff. 10.100 | Folgeaufwand
Dienstleistungen
Zeile 14 |Bilanzielle Abschreibungen 2027 ff. 25.250 | Folgeaufwand
Produktgruppe 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft
Zeile 20 |Znsen und sonst. Finanzauf- 2027 ff. 5.880 | Folgeaufwand

wendungen

Die Folgelastenberechnung (Anlage 1) wird zur Kenntnis genommen.

Begrindung:

1. Voraussetzungen

Die vorhandene Schmutz- und Regenwasserkanalisation muss aus baulichen Griinden saniert
werden. Der Beschluss dazu wurde mit der Vorlage V/0700/2023 eingeholt.
Aufgrund der massiven Kanalbauarbeiten und des vorhandenen unzureichenden Aufbaus der
Stralden ist eine auf die Kanalgraben begrenzte Wiederherstellung der StralRen nicht maglich, so
dass eine Erneuerung im Vollausbau erfolgen muss. Die Vorlage V/0692/2023 wurde mit Ande-
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rungen (Prifauftragen) beschlossen. Die Anderungen wurden daraufhin gepriift und in die Pla-
nung, die diesem Beschluss zugrunde liegt, eingearbeitet.

2. Beschreibung der BaumaRnahme

Im Nachgang zu den geplanten Kanalsanierungsarbeiten erfolgt eine verbesserte Wiederherstel-
lung der Fahrbahn und der Gehwege im Bereich der Kolmarstrafle und des Ronnebergwegs,
zwischen Saarbrucker Stral3e und Elsasser Strale.

Im nordlichen Abschnitt der Kolmarstraf®e, im Bereich der vorhandenen Grinflache, wird der
vorhandene Gehweg westlich der Fahrbahn zugunsten der Grinflache zurlickgebaut und es
werden erstmalig punktuell hier Parkplatze in Langsaufstellung angelegt.Fur die zu Full Gehen-
den gibt es zwei Gehwege in Nord-Siid-Richtung. Zum einen auf dstlicher Seite der Fahrbahn,
zum anderen auf westlicher Seite der Grunflache. Daher kann der mittlere Gehweg entfallen. Die
Flachen werden zum Grofteil entsiegelt und der Grunflache zugeschlagen. Zuséatzlich wird in
der fulllaufigen Querverbindung zwischen Hausnummer 23 und Hausnummer 24 eine verbes-
serte Querungsstelle geschaffen. Die Fahrbahnbreite wird hier auf 4,50 m reduziert, eine Auf-
stellfliche fur querende zu FulR Gehende auf westlicher Seite der Fahrbahn angelegt. Stdlich
der Aufstellflache wird die Fahrbahn im Bereich des vorhandenen Baumstandortes in gleichblei-
bender Breite von 4,50 m zugunsten des Wurzelbereichs verschmalert. Zwischen den Haus-
nummern 3 und 19 werden am westlichen Fahrbahnrand drei Baumscheiben geplant. Aufgrund
der Lage der Kanale sind diese nur einseitig umsetzbar.

Die vorhandenen Senkrechtstellplatze, westlich der Einmindung der Kolmarstraf3e in den Ron-
nebergweg, werden wiederhergestellt. An zwei der Stellplatze wird erstmalig eine Ladesaule fir
Elektrofahrzeuge errichtet.

Der Ronnebergweg wird zu einem verkehrsberuhigten Bereich umgebaut. Der neue Querschnitt
beinhaltet eine 3,50m breite Fahrgasse, einen 2,00m breiten Parkstreifen plus einen 0,50m brei-
ten Trennstreifen. Relativ mittig verlauft eine Entwasserungsrinne. Am nordlichen Rand sind
zwei, und am sudlichen Rand funf in Material und Farbe gekennzeichnete Stellplatze geplant.

Die Planung wurde im Rahmen der Amterbeteiligung mit der Arbeitsgruppe 5 ,Stadtplanung und
Verkehr“ der Kommission zur Férderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung (KIB) ab-
gestimmt.

Nach dem vorliegenden Bodengutachten entspricht der bisherige Ausbauzustand der
0. g. Fahrbahnen nicht dem heute erforderlichen technischen Standard. Der bauliche Eingriff
durch die Kanalbauarbeiten schwacht zudem den ohnehin unterdimensionierten Aufbau, sodass
eine dauerhafte Standfestigkeit nur mit einem kompletten Vollausbau gewahrleistet werden
kann. Der entsprechend den heutigen Erfordernissen an Haltbarkeit und Frostsicherheit geplan-
te Aufbau beinhaltet den erstmaligen Einbau von ausreichend dimensionierten Schotter- und
Asphalttragschichten.

Die Kolmarstralle erhalt einen Gesamtaufbau gem. Belastungsklasse 1,0 von 58 cm. Dieser be-
steht aus einer 3 cm Asphaltdeckschicht, einer 10 cm Asphalttragschicht und einer 45 cm Schot-
tertragschicht.

Die Nebenanlagen werden zum Teil verbessert wiederhergestellt. Sie verfligen groftenteils ge-
mafl dem vorliegenden Bodengutachten Uber keinen ausreichend frostsicheren Aufbau. Ledig-
lich der 6stliche Gehweg ist bereits frostsicher ausgebaut. Dieser muss allerdings aufgrund der
neuen Hohensituation der Fahrbahn und der Bordanlage sowie der Verlegung von Versorgungs-
leitungen ebenfalls erneuert werden.

Der vorhandene Grinstreifen mit altem Baumbestand ist von der Baumalinahme nicht betroffen
und bleiben erhalten, bzw. auf 6stlicher Seite des Grunstreifens wird der Gehweg, wie zuvor be-
schrieben, entsiegelt und die so gewonnenen Flachen werden der Grunflache zugeschlagen.
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Die Gehwege erhalten einen Gesamtaufbau von 32 cm. Dieser besteht aus 8 cm Betonplatten
(24/24/8 cm und 36/24/8 cm), 4 cm Bettung und 20 cm Schottertragschicht.

Der Ronnebergweg wird als Wohnstral3e der Belastungsklasse 0,3 entsprechend mit einem Ge-
samtaufbau von 0,50 m ausgebaut. Der Aufbau beinhaltet 8cm Betonsteinpflaster (bzw. Verbund-
steinpflaster in den Stellplatzen), 4cm Brechsand und 38cm Schottertragschicht.

Notwendige Verlegungen von Versorgungsleitungen der Stadtnetze werden im Planungsprozess
bertcksichtigt und im Rahmen der geplanten Baumalnahmen detailliert abgestimmt.

3. Ausschreibung und Bau

Die Planung der Verkehrsfihrung wird im Rahmen der Baudurchfuhrung detailliert vorbereitet.

Flr die einzelnen Bauphasen werden Verkehrsfuhrungen erarbeitet und mit dem Ordnungsamt
abgestimmt.

Auch bei optimaler Verkehrsplanung und Durchfihrung der MalRnahme sind Verkehrsbehinderun-
gen wahrend der Baudurchflhrung nicht ganzlich zu vermeiden.

Die Kanalbautrassen werden in vorhandener Lage neu verlegt. Der vorhandene Baumbestand
wird nicht negativ belastet. Dies wurde im Vorfeld mit dem Amt fur Grunflachen, Umwelt und
Nachhaltigkeit (Amt 67) abgestimmt. Auch die weitere Planung und die Baudurchfuhrung werden
vom Amt 67 begleitet.

Die Bemessung und Planung der TiefbaumalRnahmen wurde nach den Mindestanforderungen der
aktuellen Gesetze, Verordnungen und technischen Richtlinien durchgefihrt.

Die Ausschreibung erfolgt unmittelbar nach Baubeschluss. Der Baubeginn fur den Kanalbau ist
fur das 2. Quartal 2025 vorgesehen. Die Bauzeit fir den Kanalbau inkl. Straflenvollausbau wird

voraussichtlich 18 Monate betragen. Eine witterungsbedingte Verlangerung der Bauzeit kann
nicht ausgeschlossen werden.

4. Beitrage Dritter/Zuschiisse

Am 28.02.2024 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das Gesetz zur Abschaffung der Beitrage
fur den Ausbau kommunaler Stral3e im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalabgaben-
Anderungsgesetz Nordrhein-Westfalen —-KAG-AG NRW ) verabschiedet.

StralRenbaumalinahmen, die nach dem 01.01.2024 von dem zustandigen Organ beschlossen
werden, unterliegen dem Beitragserhebungsverbot. Es fallen demnach fir die von der Baumalf3-
nahme betroffenen Grundstickseigentimer bzw. Erbbauberechtigten keine StralRenausbaubeitra-
ge mehr an.

Nach Maldgabe der Forderrichtlinie StralRenausbaubeitrage vom 3. Mai 2022 wird stattdessen ei-
ne Zuweisung durch das Land Nordrhein-Westfalen an die Stadt Minster fUr die ausfallenden An-
liegerbeitrage erwartet.

Die aus beitragsrechtlichen Grinden nach Férderrichtlinie mit dem Land NRW abrechenbaren An-
lagen sind wie folgt zu bilden:

Anlage: Kolmarstrae, von Saarbricker Straf’e bis Ronnebergweg

Nach dem vorliegenden Bodengutachten sind die Fahrbahn und der westliche Gehweg bisher in
der Anlage Kolmarstralde nicht frostsicher ausgebaut. Im Rahmen des geplanten Ausbaus der
Stral’e nach der erforderlichen Kanalerneuerung erhalten diese erstmalig einen frostsicheren
Oberbau.

Weiterhin erhalt die Kolmarstralle im Rahmen des geplanten Ausbaus der Stral’e erstmalig
Parkstreifen und Parkbuchten und die vorhandenen Baumscheiben werden vergrofert.
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Der beschriebene geplante Ausbau stellt im Verhaltnis zum bisherigen Stralenaufbau eine we-
sentliche Verbesserung dar und ist beitragsausldosend im Sinne des Stra3enbaubeitragsrechts.

Samtliche Arbeiten zum beschriebenen geplanten Ausbau sind beitragsfahig im Sinne des KAG
NRW.

Der Neubau des o6stlichen Gehwegs ist dagegen nicht beitragsauslésend im Sinne des KAG, da
der vorhandene Gehweg frostsicher ausgebaut ist.

Nach § 3 Abs. 3a der Satzung uber die Erhebung von Beitragen nach § 8 KAG NRW fir Stra-
Renbaumalnahmen in der Stadt Minster vom 24.03.2017 ist die Anlage Kolmarstral3e als Anlie-
gerstrale einzustufen. Das Land Nordrhein-Westfalen erstattet 80% der beitragsfahigen Kosten.

Die beitragsfahigen Kosten betragen nach einer vorlaufigen Berechnung ca. 583.780 €.

Bei einer Erstattung von 80 % an den beitragsfahigen Kosten werden demnach ca. 467.240 € auf
die erschlossenen Grundstiicke auf der Grundlage ihrer Gré3e und Ausnutzbarkeit umgelegt. Der
Verteilerwert pro m? vervielfaltigter Grundstiicksflache betragt voraussichtlich 16,73 €.

Die Grundstlicke sind Uberwiegend zweigeschossig bebaut. Ein durchschnittliches Wohngrund-
stiick mit einer Grundstlicksgrofie von 250 m?, zweigeschossig bebaut, muss mit einer voraus-
sichtlichen Beitragsbelastung in Héhe von 5.400 € rechnen.

Anlage: Ronnebergweg, von Kolmarstralle bis Elsasser Stralle

Nach dem vorliegenden Bodengutachten sind die Fahrbahn und der nérdliche Gehweg bisher in
der Anlage Ronnebergweg nicht frostsicher ausgebaut. Im Rahmen des geplanten Ausbaus der
Stral3e nach der erforderlichen Kanalerneuerung erhalt diese erstmalig einen frostsicheren Ober-
bau.

Der beschriebene geplante Ausbau stellt im Verhaltnis zum bisherigen Stral3enaufbau eine we-
sentliche Verbesserung dar und ist beitragsauslésend im Sinne des Strallenbaubeitragsrechts (§
8 des Kommunalabgabengesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen - KAG NRW -).

Samtliche Arbeiten zum beschriebenen geplanten Ausbau sind beitragsfahig im Sinne des KAG
NRW.

Nach § 3 Abs. 3a der Satzung Uber die Erhebung von Beitragen nach § 8 KAG NRW fiir Stra-
Renbaumalnahmen in der Stadt Minster vom 24.03.2017 ist die Anlage Ronnebergweg als An-
liegerstralle einzustufen. Das Land Nordrhein-Westfalen erstattet 80% der beitragsfahigen Kos-
ten.

Die beitragsfahigen Kosten betragen nach einer vorlaufigen Berechnung ca. 188.470 €.

Bei einer Erstattung von 80 % an den beitragsfahigen Kosten werden demnach ca. 150.776 € auf
die erschlossenen Grundstlicke auf der Grundlage ihrer Grof3e und Ausnutzbarkeit umgelegt. Der
Verteilerwert pro m? vervielfaltigter Grundstiicksflache betragt voraussichtlich 18,91 €.

Die Grundstlcke sind Uberwiegend zweigeschossig bebaut. Ein durchschnittliches Wohngrund-
stiick mit einer Grundstlicksgrofie von 250 m?, zweigeschossig bebaut, muss mit einer voraus-
sichtlichen Beitragsbelastung in Hohe von etwa 6.150 € rechnen.

5. Genehmigungen/Vereinbarungen

Far die Malnahme sind keine Genehmigungen erforderlich.

6. Liegenschaftliche Regelungen

Es sind keine liegenschaftlichen Regelungen erforderlich.
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7. Information/Kommunikation der BaumaRnahme

Das Amt far Mobilitat und Tiefoau sieht eine frihzeitige Information der Anliegerinnen/Anlieger
und Eigentimerinnen/Eigentimer und der Offentlichkeit durch Anschreiben, Presseinformationen
und Beschilderungen entsprechend dem Serviceversprechen des Amtes fur Mobilitat und Tiefbau
Vor.

Die Beschlussvorlage zum Kanalbau hat die Nummer V/0700/2023.

iV.
gez.

Robin Denstorff
Stadtbaurat

Anlagen:

Anlage A

Anlage 1: Folgelastenberechnung
Anlage 2: Lageplan (4 Blatter)

V/0569/2024



	SMC_BM_KW
	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Folge2
	MITTEL
	Bericht
	Beschlußvorschlag
	PfadBegründungA
	Begründung
	Anlage
	FLD_SIDAT

